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Sachverhalt: 
Die Gemeinde Gägelow, möchte in den nächsten Jahren einen Spielplatz für mehrere 
Altersschichten errichten. 

Hierdurch sollen den Anfragen der neu hinzugezogenen bedient werden, zusätzlich wird so 
auch das Angebot für den anliegenden Kindergarten erweitert. 

Für die Errichtung soll eine geeignete Fläche im umliegenden Bereich gefunden werden. 

 
Beschluss: 
 
ohne Beschluss 

 

Diskussion BA: 

Eine Bürgerin hat eine schriftliche Anfrage an die Gemeinde bzgl.  eines Spielplatzes im neuen 
Wohngebiet Proseken Süd (B-Plan  Nr. 25) gestellt. Der BA wurde durch die GV beauftragt, eine 
geeignete Fläche im B-Plan Gebiet zu eroieren. 

Im Gebiet selbst konnte keine Fläche ausfindig gemacht werden. Hierzu wäre u. U. eine B-Plan 
Änderung notwendig gewesen. Alternativ wurden Flächen an der Eisdiele, Sportplatz, an der 
Trauerhalle sowie auf dem Hubertusfestplatz begutachtet. 

 

Herr Stein ist der Meinung, dass die bereits vorhandenen Spielplätze ein wenig schöner gestaltet 
bzw. durch weitere oder andere Spielgeräte aufgewertet werden können, wie z. B. der Spielplatz 
an der Schule. 

Herr Fenner findet „Trimm Dich“- Geräte eine gute Lösung. Ein kleines Kombigerät im 
Wohngebiet könnte er sich ebenfalls gut vorstellen. 

Herr Bahlcke schließt sich der Meinung von Herr Fenner an. Eine Fläche am Sportplatz wäre 
hierfür gut geeignet auch wegen der Nähe zum Kindergarten. 

Der Bürgermeister teilt mit, dass das derzeitige Budget aufgebraucht ist. In den Doppelhaushalt 
2024/2025 soll voraussichtlich eine Summe von ca. 15.000 EUR eingestellt werden. Es sollte in 
Ruhe überlegt werden, was hinsichtlich neuer bzw. bestehender Spielplätze gemacht werden soll.  

Der Bauausschuss ist sich einig, dass die Bürgerin eine schriftliche Antwort erhalten soll, dass 
mit den derzeitigen Mitteln keine geeignete Fläche bzw. Geräte zur Verfügung gestellt werden 
kann/können. Ein Verweis auf die bestehenden Spielplätze soll enthalten sein. 



 
 

 
 


